	Liefervertrag mit Montage

	

	

	

	über die betriebsfertige Lieferung mit Montage von _______________________________

	

	

	

	

	Zwischen

	
	Name

Straße

Ort

vertreten durch

Name(n)

(Auftraggeber)

	

	

	

	und

	

	

	

	
	Name

Straße

Ort

Vertreten durch

Name(n)

(Auftragnehmer)

	

	

	

	

	wird folgender Vertrag geschlossen:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Im Rahmen der Errichtung des vorgenannten Bauvorhabens überträgt der Auftraggeber dem Auftragnehmer entsprechend dem ihm unterbreiteten Angebot Nr. ______ vom _______ und wie am _____________________besprochen, die Lieferung mit Montage der _________________________________________________________________________

 

	Der pauschale Festpreis ohne Optionen beträgt netto gemäß § 3 gesamt _______________

	

	(i.W.: EURO ______________________________________________________________)

	zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

	

	

	§ 1
Grundlagen

	

	Vertragsgrundlage für diesen Werkliefervertrag mit Werkvertragscharakter werden in der nachstehenden Reihenfolge: 

	

	1.1
	Die Festlegungen dieses rechtsverbindlich unterschriebenen Vertrages einschließlich Anlagen gem. EU GMP Richtlinien incl. FDA-Guideline.

	
	

	1.2
	Die Vereinbarungen gemäß Verhandlungen vom __________ und __________ sowie Ihren Angeboten vom __________ und __________.

	
	

	1.3
	Die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

	
	

	1.4
	Ergänzend die VOB/B für Anschlussarbeiten.

	
	

	1.5
	Ergänzend die Bestimmungen § 631 ff BGB (Werkvertrag).

	
	

	1.6
	Die Genehmigungs- und Ausführungsplanung des Architekten des Generalunternehmens.

· Die Übergabe erfolgt durch den Auftraggeber bis zum _______ an den Auftragnehmer.
· Die Überprüfung durch den Auftragnehmer erfolgt innerhalb von 4 Wochen.

	
	

	
	

	§ 2

Leistungsumfang

	
	

	Der Vertrag umfasst die Durchführung folgender nachstehend genannter Leistungen:

	
	

	2.1
	Funktions- und betriebsfertige Anlagen. FAT/SAT gemäß EU GmP- und FDA-Guideline

	
	

	2.2
	Maschinenaufstellungsplan mit Anschlusspunkten

	
	

	2.3
	Wärmelastvorgaben und Anschlusswerte als technisches Datenblatt / Tabelle

	
	

	2.4
	Bedienungsanleitung (Bedienungshandbuch)

	
	

	2.5
	Wartungskonzept incl. Betriebsmittelliste

	
	

	2.6
	Ersatzteilliste incl. Kosten

	
	

	§ 3

Auftragswert

	
	

	Der Auftragswert setzt sich wie folgt zusammen:

	
	
	
	Abzgl. Rabatt ____ %

	3.1
	
	_____________________
	_____________________

	
	
	_____________________
	_____________________

	
	
	_____________________
	_____________________

	
	
	_____________________
	_____________________

	
	
	_____________________
	_____________________

	
	
	_____________________
	_____________________

	
	
	_____________________
	_____________________

	
	
	_____________________
	_____________________

	
	
	_____________________
	_____________________

	
	
	_____________________
	_____________________

	
	

	
	
	Gesamtpauschalpreis

incl. Optionen                         _____________________

	
	

	
	
	Gesamtpauschalpreis

ohne Optionen                       _____________________

	
	

	
	

	
	

	§ 4

Abrechnung und Zahlung

	
	

	Erfolgt nach vorliegender Rechnung nach Leistungserbringung innerhalb von 30 Tagen netto.

	
	

	4.1
	Vorauszahlung in Höhe von 30 % gegen Vorauszahlungsbürgschaft gem. beigefügtem Muster

	
	

	4.2
	Zahlung bei abgenommenen FAT in Höhe von 30 %

	
	

	4.3
	Zahlung bei abgenommenen SAT in Höhe von 30 % 

Spätestens 8 Wochen nach der Lieferung, falls aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, der SAT nicht erfolgen kann.

	
	

	4.4
	Restzahlung in Höhe von 10 % bei Abnahme und Vorlage der Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragsumme spätestens bis zum ___________,

	
	

	
	

	§ 5

Termine und Lieferfristen

	
	

	Für die Durchführung der beauftragten Leistungen werden folgende Termin und Lieferfristen vereinbart:

	
	

	5.1
	Last- und Anschlusswerte bei Auftragserteilung (AE)
	

	
	

	5.2
	Maschinenaufstellungsplan
	

	
	Anschlusspunkte
	

	
	Freigabe durch Auftraggeber
	

	
	

	5.3
	Festlegung Optionstermin:
	

	
	

	5.4
	FAT
	

	
	

	5.5
	Lieferung und Montage:
	

	
	SAT
	

	
	Inbetriebnahme / Übergabe:
	

	
	Schulung und Einweisung
	

	
	

	5.6
	Werden die v.g. Termin nicht eingehalten, so kommt der Auftragnehmer ohne Mahnung und Nachfristsetzung in Verzug.

	
	

	
	

	§ 6

Vertragsstrafe

	
	

	6.1
	Bei Überschreitung der vereinbarten Fristen wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % des Auftragswertes = EUR ______________,-- pro Arbeitstag bis zu einer Gesamtsumme von max. 5 % des Auftragswertes fällig.

	
	

	
	

	§ 7

Gewährleistung / Garantie

	
	

	7.1
	Der Auftragnehmer garantiert die einwandfreie Funktion der Anlagen sowie die Einhaltung der angegebenen technischen Daten, Eigenschaften etc. im Rahmen unserer Anforderungen. Der Auftragnehmer garantiert die Verwendung einwandfreier Materialien, Bauelemente etc. sowie deren Verarbeitung.

	
	

	7.2
	Der Auftragnehmer garantiert die Einhaltung der, von den für den Auftraggeber zuständigen Behörden, vorgeschriebenen Sonder-, Ausführungs- und Sicherheitsbestimmungen auf Basis des Lastenheftes incl. Kommentierungen und des Pflichtenheftes.

	
	

	7.3
	Der Auftragnehmer bestätigt, dass die zu liefernden Anlagen frei von Rechten Dritter sind; von eventuellen Ansprüchen Dritter hält der Auftragnehmer den Auftraggeber frei.

	
	

	7.4
	Die Gewährleistungsfrist für die statischen Bauteile beträgt 5 Jahre, für drehende Teile 2 Jahre. Die Gewährleistungszeit beginnt nach der Übernahme der Anlagen durch den Auftraggeber, spätestens ab dem _________. 

	
	

	7.5
	Bei Nichterfüllung der zugesicherten Eigenschaften behält sich der Auftraggeber das Rücktrittsrecht von diesem Vertrag vor. Dem Auftragnehmer wird das Recht auf zweimalige Nachbesserung innerhalb angemessener Frist zugestanden.

	
	

	7.6
	Zur Wahrung der Gewährleistungs- und Garantierechte aus diesem Vertrag ist der Eingang der Mängelrüge beim Auftragnehmer ausreichend.

	
	

	7.7
	Für die Dauer der Gewährleistungszeit wird ein Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5 % der Endabrechnungssumme einbehalten.

Dieser Sicherheitseinbehalt kann gegen Vorlage einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft abgelöst werden. Der Auftragnehmer erhält die Bürgschaft nach Ablauf der Gewährleistungszeit vom Auftraggeber zurück.

	
	

	
	

	§ 8

Vertragserfüllungsbürgschaft

	
	

	8.1
	Zur Sicherung aller Verpflichtungen des Auftragnehmers aus diesem Liefervertrag stellt der Auftragnehmer auf seine Kosten eine selbstschuldnerische unbefristete Bankbürgschaft einer deutschen Großbank oder öffentlichen Sparkasse, die außer dem Verzicht auf die Einrede des Bürgen (§ 768 BGB), die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit (§ 770 BGB) und die Einrede der Vorausklage (§ 771 BGB) auch die Verpflichtung zur Zahlung auf erste Anforderung ohne das Recht zur Hinterlegung enthalten muss.

	
	

	
	

	
	

	
	

	8.2
	Vor Übergabe dieser Bankbürgschaft kann der Auftragnehmer keine Zahlungen beanspruchen.

	
	

	8.3
	Die Vertragserfüllungsbürgschaft wird vom Auftraggeber nach der endgültigen Abnahme und vollständiger Erbringung aller Leistungen des Auftragnehmers zurückgegeben werden.

Hierzu gehört auch die Beseitigung aller bei der Abnahme festgestellten Mängel.

	
	

	
	

	§ 9

Fachbauleitung

	
	

	9.1
	Für die in Auftrag genommenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer persönlich, durch den von ihm bevollmächtigten Vertreter, ____________________, mit seiner Unterschrift die Koordinierung und Abwicklung des Auftrages.

	
	

	
	

	§ 10

Teilunwirksamkeit

	
	

	10.1
	Falls Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sind oder werden, wird davon die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, welche dem zwischen den Parteien wirtschaftlich gewollten möglichst nahekommt. Letzteres gilt entsprechend für den Fall einer Vertragslücke.

	
	


	
	

	
	

	§ 11

Nebenabreden

	
	

	11.1
	Nebenabreden zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages bestehen nicht. Änderungen, Ergänzungen und nachträgliche Nebenreden bedürfen der beiderseitigen schriftlichen Vereinbarung. Dieses gilt auch für die Aufhebung dieser Vorschrift.

	
	

	
	

	§ 12

Zessionsverbot

	
	

	12.1
	Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen gegen den Auftraggeber, insbesondere auf Zahlung der Vergütung, an Dritte abzutreten.

	
	

	12.2
	Überträgt der Auftragnehmer Leistungen ganz oder teilweise auf Dritte, so hat er mit diesem zu vereinbaren, dass die daraus entstandenen Forderungen nicht abgetreten werden dürfen.

	
	

	
	

	§ 13

Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Schiedsgericht

	
	

	13.1
	Der Erfüllungsort ist ORT.

	
	

	13.2
	Der Gerichtsstand ist der Sitz der beklagten Partei. 

	
	

	13.3
	Es gilt Deutsches Recht als vereinbart. 

	
	

	13.4
	Streitigkeiten werden grundsätzlich nach dem Schiedsgerichtsverfahren der Deutschen Institution der Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) entschieden. Beide Parteien verpflichten sich, das Urteil der DIS rechtsverbindlich anzuerkennen.

	
	

	
	

	§ 14

Haftung

	
	

	14.1
	Die Haftung des Auftragnehmers der Höhe und dem Grunde nach aus diesem Vertragsverhältnis regelt sich ausschließlich nach folgende Formulierung:

	
	

	14.2
	Für ausschließlich vom Auftragnehmer verschuldete Sachschäden (direkte Schäden) haftet der Auftragnehmer bis zur Höhe des Auftragswertes, maximal jedoch bis EUR 5 Mio., dieses gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei Kardinalspflichten und zugesicherten Eigenschaften.

	
	

	14.3
	Sämtliche Haftungsbeschränkungen gelten im gleichen Umfang für die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Auftragnehmers.

	
	

	14.4
	Unberührt bleibt die Haftung des Auftragnehmers nach dem Produkthaftungsgesetz sowie die gesetzliche Haftung für Leben, Körper und Gesundheit.

	
	

	14.5
	Im Übrigen haftet der Auftragnehmer nicht.

	
	

	14.6
	Die Haftung erlischt mit Ablauf der Gewährungsfrist / Verjährungsfrist.

	
	

	
	

	§ 15

Sonstige Vereinbarungen

	
	

	
	

	13.1
	Koordinierungs- und Funktionsabstimmungen sind mit den folgenden Lieferanten vorzunehmen:

	
	

	
	Name

	
	

	
	Drei Koordinierungstermine sind vereinbart.

	
	

	13.2
	Der Betonboden kann eine gleichzeitig verteilte Last von ____ kN/m² aufnehmen.

Einzellasten sind gesondert statisch nachzuweisen. 

	
	

	13.3
	Sub- und Nachunternehmer des Auftragnehmers sind im Vorfeld schriftlich zu benennen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

	
	

	13.4
	Transport- und Montageversicherungsabschluss erfolgt durch den Auftraggeber.

	
	

	13.5
	Der Auftragnehmer hat seine Betriebshaftpflichtversicherung dem Auftraggeber einzureichen. Die Vorlage der Versicherung ist Grundlage für die erste Zahlung.

	
	

	13.6
	Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Allgemeinen Montagebedingungen des Auftragnehmers sowie die Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Auftraggebers sind explizit ausgeschlossen.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Ort, __________
	Ort, __________

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	____________________________________
	___________________________________

	Auftraggeber
	Auftragnehmer

	
	

	

	

	

	Anlagen:

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	Bürgschaftsmuster Vorauszahlung

	5
	Bürgschaftsmuster Vertragserfüllung

	6
	Bürgschaftsmuster Gewährleistung

	
	



 6 

